
Öffentliche Bekanntmachung  

VIII.  Änderung der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates der Stadt 
Burscheid vom 01.06.2003, geändert am 24.03.2026 

Präambel 

Aufgrund der §§ 57 Abs.1 und Abs. 4 I. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) — in der zurzeit gültigen Fassung — hat 
der Rat der Stadt Burscheid in seiner Sitzung am 24.03.2026 die  VIII.  Änderung der 
Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates der Stadt Burscheid beschlossen: 

§7 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus 

1) Beratung und Entscheidung zur Stadtplanung — als eine umfassende und auf die 
Zukunft ausgerichtete Betrachtung der Nutzung des gesamten Stadtgebietes - 
einschließlich aller Entwicklungspläne und übergeordneten Flächenplanungen, sofern 
nicht die Zuständigkeit des Rates berührt wird: 

1. Flächennutzungsplan /Rahmenpläne 
2. Aufstellung und Offenlegung von Bebauungsplänen, incl. Eingriffs- u. 

Ausgleichsplanung sowie Umweltverträglichkeitsprüfungen 
3. Landschaftspläne 
4. Grünordnungspläne 
5. Lärmminderungspläne/Lärmaktionsplan 
6. Verkehrs- und Wirtschaftsplanung 
7. Planung von Rad-, Reit- und Wanderwegen 
8. Planung von Straßen, Wegen und Plätzen/Grünflächen incl. Friedhof 
9. Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs 

10. Allgemeine Verkehrsangelegenheiten; 
bei Verkehrsbesprechungen des Rheinisch-Bergischen Kreises sollte von 
jeder Fraktion ein Teilnehmer zugegen sein. 

2) Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten der Wirtschafts- und 
Strukturförderung, z.B.: 

1. Maßnahmen und Initiativen zur Bestandspflege und -entwicklung bei Burscheider 
Betrieben, Firmen und sonstigen Gewerbetreibenden 
2. Maßnahmen und Initiativen zur Gewinnung weiterer und neuer Betriebe, Firmen 
und sonstiger Gewerbetreibenden 
3. Leitbildentwicklung 
4. Regionales Marketing, z.B. Regionale-Projekte, Projekte der Rhein. Bergischen 
VVirtschaftsförderungsgesellschaft 
5. Unterstützung regionaler Vermarktungsideen, z.B. Höferoute 
6. Tourismusangelegenheiten 
7. Breitbandversorgung (DSL) 
8. Übertragung der Erschließung von Grundstücken auf private Dritte 

3) Beratung und Entscheidung über baurechtliche Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung, z.B.: 

1. Bauvoranfragen von besonderer Bedeutung (auch bei Denkmalschutz) 



2. größere Bauvorhaben inkl. Denkmalschutz 

4) Beratung von Angelegenheiten des Denkmalschutzgesetzes, sofern nicht die 
Zuständigkeit des Rates berührt wird 

Satzungen zur Unterstellung von Denkmalbereichen 

Keine Vorberatung, wenn Beitrags- u. Gebührensatzungen zum Ausgleich der Gebühren zu 
ändern sind (Hauptausschuss + Rat) 

§8 
Ausschuss für Klimaanpassung, Umwelt und Zukunftsfragen 

1) Entwicklung von Grundsätzen (und Strukturen) zur Förderung des 
Verantwortungsbewusstseins der Einwohner*innen für Natur und Umwelt, z.B.: 

1. Burscheider Umweltwoche 
2. Durchführung von Wettbewerben zur Verschönerung des Stadtbildes 
3. Aktionen zum Umweltschutz (z.B. Müllsammelaktionen) 
4. Beratung über Konzepte zur Energie- und Ressourcenschonung 

a) Stromsparkonzepte, SolarLokal 

2) Beratung und Entscheidung über Konzepte zur Förderung des Schutzes der 
natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen des städtischen Aufgabenbereiches 
(sofern kommunale Zuständigkeit), z.B.: 

1. Planung und Maßnahmen zum Landschafts-, Natur- und Artenschutz 
2. Umgang mit Neophyten / Neozythen (gebietsfremde Pflanzen- und Tierarten) 
3. Maßnahmen zur Luftreinhaltung, 
4. Stadtforsten, 

sofern nicht der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus 
zuständig ist. 

3) Vorberatung von Anregungen und Bedenken bei Verfahren zur Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplanänderungen, Aufstellung oder Änderung von 
Bebauungsplänen) sowohl von Trägern öffentlicher  Be-lange sowie sonstigen Stellen 
(Bürger*innen, Eigentümerinnen, Gewerbetreibende) für die Bereiche von Umwelt- 
und Klimaverträglichkeit. 

4) Städtische Positionierung (falls erforderlich) bei Themen in Kreiszuständigkeit, 

z.B.: 1. Veterinärwesen 
2. Tierschutz 



Runge 

§14 
Inkrafttreten 

(siehe Deckblatt/Zusammenfassung) 

Burscheid, den 25.03.2026  

Stadt Burscheid 

Der Bürgermeister 
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